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Das Wiſſen von der Erlöſung iſt, wie Bonaventura IIagt, der Ang
—  E, inſa die scientia alutaris der ganpunkt der ganzen 7  eblo ft, die nur mit Rückſicht darauf von der natüInhalt der eili Schriſpreche. Vom neueren Proteſtantismus ielfach rein ſuen ung bloß mehr Uunter dem Geſichtjektiv aufgefaßt, ird em‚m  Erke Chriſti das religiös⸗ſitt⸗punkte der ehre des Beiſpieles eine Einwirkung

iche Leben zuerkannt, die objektive ſtellvertretende Genugtuung aber ge⸗
Seugnet. Dem gegenüber ſtellt Guardini an der Hand eines Fürſten der

die frühere ehre der katholi ſchen Theologie n dieſer rage dar.
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ersehe andelte, nO letzten Jahrzehntendas Deutſcheußiamen und ＋ Elgentlich erſt mitdem Ende er königli
nen AbſchlußAuch die Einführung der obligatoriſchewie man memen. ſollte, den Streit nicht gegenſtandsl „da QN

Eren aufkirchliche Trauungdrang Bekanntlich macht die katholiſcheEinſegnung Miſchehe von demVerſprechen derkatholiſchen
erziehung abhängig. Mitunter, ſo Trierer Tlavon1853,ver⸗

ang man eidliche Verſprechen und gewährte uch dieſem nur
rauung außerhalb der Kirche, dageg N. erklärte Uun enne königlichettsorder vom 7 Juli 1853, daß die füllung diefſerBedingungenvangeli  en Offiziers unwürdig ſei.und die ntlaſſung 4aus demHeeres⸗

zurFolge hätte. Daran te man noch feſt, als kirchlicherſeitsder
N. gelaſſen und die Trauung der Kirche gewährt wurdeNochah 1873 wurde teſe Kabinettsorder wiederum Erinnerung ge⸗EinVerſprechen zugunſten der evangeliſchen Kindererziehunghatteber die gleichen Rechtsfolgen. Zentrumsabgeordnete griffennun

olt teſe mit der ſtaatlichen Parität nicht Einklang bringende
N. Die Regierung antwortete immer ausweichend. Vielleicht warenndlungen mit den kirchlichen Cllen 1 Zuge Der Zuſammen⸗

at die Streitfrage gelöſt.
vollkommener uheund Objektivität behandelt der Verfaſſer die
tene Frage. Seine perſönliche Anſchauung äußertEL

Schrift: „Aus der Kabinettsorder von 1853 pra die Entrüſtung des
plsCOpusder evangeliſchen Landeskirche CU König vergriffMittel derAbwehr Der oberſte Kriegsherr, der rein ſtaatliche Funverſehen hatte, machte ſich 3zUum Sprecher derevangeliſchen Lande
verließ amiden en der konfeſſionellen Neutralität des Staates.
vornherein 0 er auch) katholiſcherſeits von.Forderungenſta werden ſollen, die 3  an päter, nachdem ſich zeigte,böſes Blut gemacht, wieder fallen ließ: von derEi  1  enFormdes

rechens, vonder Trauung 1060 2  0 ohne Einſegnung.“
Schrift,E wertvollen Beitrag 3ur Miſchehenfrage aLr 2

ipp Zorn zUum Geburtstag gewidmet.
Dr V  bhannHaring

blöſung der Staatsleiſtungen an die Religionsgeſellſchaften.
DiUr oſef Schmitt, Geheimer Finanzratund Mitglieddes

boliſchen Oberſtiftungsrates In Karlsruhe.98⁰ 202)
eiburg Br 192¹, Herder. 30.—undZuſchläg

vorliegendem erk behandelt derVerfaſſer hochaktuelle und
were rag Urch Art 138 der eu  en Reichsverfaſſung

1 Ablöſung der Staatsleiſtungen die Religionsgeſellſchaften 9e
undzwar durch Reichsgeſetz. Denn„die Grundſätze hiefür 5— 0das

＋ uf“ Ob durch dieſen Artikel Ene Trennung von taatUnd Kirche
tigt wird iſtnicht lar erſichtlich Jedenfalls iſt die Artder Ablöſungkatholiſche Deutſchlandvon der größtenWichtigkeit. Der

ſer ſucht nun 8 beweiſen, daß gemäß den beſtehendenKonkordaten
Een ichdem apſt gegenüber verpflichtet haben, ihm V
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iſtungenDomkirchen i Grundſtücken abzulöſen und öfters).Freilich

0 Eenne beſchränkte Geldablöſung 169). Seine ganze eſe„Als Ablöſungsmittel kommen eute von vornherein Nu  —
undſtücke und Geld Betracht; Naturalbezüge cheiden völlig aus Die

Geldgenügt den meiſten Fällennicht, ſo daß dieAblöſung
Af Grundſtücke angewieſen iſt＋. Mit großer juriſtiſcher Sach


